
Schüler wegen unentschuldigter Fehlstunden der
Schule verweisen
Beitrag von „Valerianus“ vom 18. November 2016 13:17

Die 20 Tage Regelung (§47) ist eine Muss-Regelung, die 20 Stunden Regelung (§53) eine Kann-
Regelung. Beides aktuell gültig, das Gesetz wurde dieses Jahr zuletzt überarbeitet, daran wurde
nichts geändert...

Meike: Äh... nö...im Ausgangsfall war zumindest klar, dass Therapie besteht.
Micky: Sie macht übrigens keine Therapie im eigentlichen Sinne, sondern nimmt Termine bei
einer Familienberatungsstelle wahr.

Wer liest hier nicht richtig. 

P.S.: Der Punkt ist einfach, dass du als Therapeut Menschen nur dann helfen kannst, wenn sie
deine HIlfe auch wollen. Solange der Leidensdruck nicht groß genug ist, weil immer wieder
jemand die Probleme abfängt und das Ganze durchgehen lässt, wird keine Änderung auftreten.
Ja, das ist hart und ja es ist nicht pädagogisch (in manchen Spielrichtungen)...aber es ist
therapeutisch unabdingbar...
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